
I n f o b r i e f 
 

 

Eisenstadt, 5. Februar 2026 
 

Betreff: Feriencamps und Sommerschulen 2026 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Freundinnen und Freunde! 

 

In Kooperation mit den Standortgemeinden werden mit Unterstützung des 

Landes und des Bundes in den Sommerferien wieder die Feriencamps 

(ganztägig) sowie die Sommerschulen (halbtags) angeboten. 

 

Diese Angebote können für umliegende Gemeinden im Hinblick auf die Fe-

rienbetreuung entlastend sein. Mit diesem Infobrief möchten wir euch die 

Termine und die wesentlichen Informationen dazu übermitteln: 

 

Feriencamps: 17.08.2026-21.08.2026 

„Feriencamps – Entdecke deine Talente“ wird auf Initiative von LRin Daniela 

Winkler ganztags in folgenden Gemeinden angeboten: 

 

Bruckneudorf, Frauenkirchen, Neusiedl am See, Eisenstadt, Siegen-

dorf, Mattersburg, Stoob, Oberwart, Pinkafeld, Stegersbach, Güs-

sing, Jennersdorf 

 

Dieses Camp richtet sich an alle Kinder, einschließlich jener mit beson-

deren Bedürfnissen, sowie an alle Pflichtschülerinnen und -schüler 

und Kinder im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr. 

 

Das Camp kostet für Kinder mit Hauptwohnsitz im Burgenland 

129 Euro inklusive Verpflegung. Nähere Informationen sind abrufbar 

unter: 

 

lerncamp.com oder bildungburgenland.at 

 

Es wird vom Land organisiert und finanziert. Das Camp erfüllt die Krite-

rien gem. § 4 Abs. 2 KBBG 2009 (verpflichtende Ferienbetreuung 

für schulpflichtige Kinder).  

https://lerncamp.com/
http://bildungburgenland.at/


Sommerschule: 24.08.2026-04.09.2026 

Zudem wird die „Sommerschule“ in den letzten beiden Ferienwochen mon-

tags bis freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr an folgenden Standorten an-

geboten: 

 

Kittsee, Gols, Neusiedl am See, Eisenstadt, Neufeld, Siegendorf, 

Mattersburg, Neudörfl, Deutschkreutz, Oberpullendorf, Oberpeters-

dorf, Rechnitz, Großpetersdorf, Oberwart, Pinkafeld, Stegersbach, 

St. Michael, Güssing, Jennersdorf 

 

Die Sommerschule ist für die Kinder kostenlos und wird vom Bund finan-

ziert. Manche Gemeinden wie Rechnitz, Siegendorf, Gols und Pinkafeld 

nutzen den angebotenen Vormittag dazu, am Nachmittag ein Pro-

gramm im Sinne der verpflichtenden Ferienbetreuung gem. § 4 Abs. 2 

KBBG 2009 anzubieten. Großpetersdorf, Oberwart und weitere Stand-

orte sind noch in Abklärung. 

 

Hinweis: 

Die verpflichtende Ferienbetreuung gem. § 4 Abs. 2 KBBG 2009 

muss nicht in der eigenen Gemeinde angeboten werden, sondern 

kann auch gemeindeübergreifend oder mit den oben erwähnten An-

geboten erfüllt werden. 

 

Für Rückfragen bitte an den Koordinator für Landesbildungsprojekte im 

Büro des Bildungsdirektors Daniel Karacsonyi unter 0664 78 03 99 50 

oder daniel.karacsonyi@bildung.bgld.gv.at wenden. 

 

 

Für den Verband 

 

 

 

Bgm. Erich Trummer 
Präsident 

Mag. Herbert Marhold 
1. Landesgeschäftsführer 

Patrick Hafner, MA 
2. Landesgeschäftsführer 
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